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138 Kantone Zug, Freiburg.

5. Statuten der Lehrerversicherungskasse des Kantons Glarus.
(Genehmigt vom Regierungsrate am 11. Juli 1929.)

6. Vorschriften über die Zahlung und Verrechnung der Leistungen
an die Lehrerversicherungskasse des Kantons Glarus. (Erlassen
vom Regierungsrat am 27. Juni 1929.)

IX. Kanton Zug.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1929.

X. Kanton Freiburg.
1. Mittelschulen und Berufsschulen.

I. Reglement betreffend die lateinisch-griechische und lateinisch-
naturwissenschaftliche Maturitätsprüfung. (Vom 30. April 1930.)

Der Staatsrat des Kantons Freiburg,
im Hinblick:

auf Artikel 69 und 70 des Gesetzes vom 18. Juli 1882 über
das literarische, gewerbliche und höhere Unterrichtswesen;

auf das Gutachten der Prüfungs- und der Studienkommission;
auf Antrag der Erziehungsdirektion;

besehließt:
Nachstehende Bestimmungen sind genehmigt und treten in

Kraft unter dem Titel:

Reglement fiir die lateinisch-griechische und
lateinisch-naturwissenschaftliche Maturitätsprüfung.

Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. Die lateinisch-griechischen und
lateinisch-naturwissenschaftlichen
Maturitätsprüfungen finden vor einer Kommission von zehn bis
zwanzig Mitgliedern statt.

Der Präsident und die übrigen Mitglieder der Prüfungskommission

werden von der Erziehungsdirektion auf vier Jahre
gewählt.

Die Kommission wird für jede Prüfungssession vom
Präsidenten bestellt unter Berücksichtigung der Zahl der Kandidaten
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